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Öffentliche Bekanntmachung  

der Stadt Hagen, Gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde für die 

Städte Bochum, Dortmund und Hagen 
 

Vorhaben der:  Windpark Ellinghausen GmbH & Co. KG 

Günter-Samtlebe-Platz 1 

44135 Dortmund 

Antrag auf Genehmigung zur Errichtung und Betrieb von drei Windenergieanlagen 
sowie Rückbau von drei bestehenden Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von 
mehr als 50 Metern (Repowering) 

Die Windpark Ellinghausen GmbH & Co. KG, Günter-Samtlebe-Platz 1 in 44135 Dortmund, 
hat mit Antrag vom 12.09.2025 (Eingang bei der Genehmigungsbehörde: 15.09.2025), 
letztmalig ergänzt am 27.02.2026, die Erteilung einer Genehmigung nach §§ 16, 16b BImSchG 
im förmlichen Genehmigungsverfahren nach § 10 BImSchG zum Rückbau von drei 
bestehenden Windenergieanlagen (WEA) sowie zur Errichtung und zum Betrieb von drei 
Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern an den u.s. 
Standorten beantragt.  

Das Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 und 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) i.V.m. §§ 8, 9 der Neunten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV) 
öffentlich bekannt gemacht 

Die wesentlichen Aspekte des beantragten Vorhabens 

1. Die Errichtung und den Betrieb von drei Windenergieanlagen mit folgenden 
wesentlichen Daten:  
Hersteller: Enercon 
Typ:  E-175 EP5 E1 
Leistung: 6.000 kW elektrische Nennleistung 
Nabenhöhe: 162,00 m 
Gesamthöhe: 249,50 m 

WEA-Nr. Gemarkung Flur Flurstück UTM ETRS 89 Zone 32 
1 Schwieringhausen 1 363 390144; 5714219 
2 Ellinghausen 1 439 390729; 5714292 
3 Nette 2 209 389583; 5714010 

 

2. Der Abbruch von drei bestehenden Windenergieanlagen an folgenden Standorten: 

WEA-Nr. Gemarkung Flur Flurstück UTM ETRS 89 Zone 32 
1 Schwieringhausen 1 363 390037; 5714132 
2 Schwieringhausen 1 363 390451; 5714244 
3 Ellinghausen 1 439 390876; 5714284 

 

 

Die Windkraftanlagen sollen voraussichtlich 2027 in Betrieb genommen werden. 
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Für das Vorhaben wurde eine Änderungsgenehmigung nach §§ 16, 16b BImSchG i.V.m. 1.6.2 
des Anhang 1 der Vierten Verordnung zur Durchführung des BImSchG (Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen – 4.BImSchV) beantragt. 

Ausliegende Unterlagen 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr.3 der 9.BImSchV muss die öffentliche Bekanntmachung die 
entscheidungserheblichen Berichte und Empfehlungen, die der Genehmigungsbehörde zum 
Zeitpunkt des Beteiligungsverfahrens vorliegen enthalten. Dies sind insbesondere folgende 
Unterlagen:  

1. BImSchG Formular 1 und Projektkurzbeschreibung 
2. Lagepläne 
3. Bauantragsunterlagen 
4. Anlagen- und Betriebsbeschreibung Enercon E-175 
5. Schallimmissionsprognose „Windenergie Repoweringprojekt Dortmund Ellinghausen“ 

der enveco GmbH vom 14.02.2025 
6. Nachtrag zur Schallimmissionsprognose „Windenergie Repoweringprojekt Dortmund 

Ellinghausen“ der enveco GmbH vom 04.02.2026 
7. Schattenwurfprognose „Windenergie Repoweringprojekt Dortmund-Ellinghausen 

(WindSpark)“ der enveco GmbH vom 27.03.2025 
8. Standortbezogenes Brandschutzkonzept „Neubau Windenergiepark WindSpark“ der 

Böcker Ingenieure GmbH, Projekt-Nr.: 0682025 vom 15.08.2025 
9. Darstellung und Beurteilung der optischen Wirkung von drei Windenergieanlagen am 

Standort Dortmund der Ramboll Deutschland GmbH, Berichtsnr.: 1400-2459 O vom 
13.06.2025 

10. Baugrundgutachten - Geotechnischer Entwurfsbericht „BV Windpark Dortmund-
Ellinghausen“ der Dr. Spang Ingenieurgesellschaft für Bauwesen, Geologie und 
Umwelttechnik mbH, Projekt-Nr.: 46.10782 vom 11.09.2025 

11. Bodenschutzkonzept „Windpark Dortmund Ellinghausen“ der Dr. Spang 
Ingenieurgesellschaft für Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH, Projekt-Nr.: 
46.10782 vom 14.11.2025 

12. Bodenmanagementkonzept „Windpark Dortmund Ellinghausen“ der Dr. Spang 
Ingenieurgesellschaft für Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH, Projekt-Nr.: 
46.10782 vom 14.11.2025 

13. Entsorgungskonzept „BV Windpark Dortmund-Ellinghausen“ der Dr. Spang 
Ingenieurgesellschaft für Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH, Projekt-Nr.: 
46.10782 vom 12.09.2025 

14. Landschaftspflegerischer Begleitplan für drei geplante Windenergieanlagen 
Windenergieprojekt Repowering Dortmund-Ellinghausen (WindSpark) der enveco 
GmbH vom 17.02.2026 

15. Artenschutzrechtliche Prüfung Stufe II für das Windenergievorhaben „WindSpark“ in 
Dortmund-Ellinghausen von Dr. rer. nat. Olaf Denz vom 26.01.2026 

16. UVP-Bericht für drei geplante Windenergieanlagen „Windenergieprojekt Repowering 
Dortmund-Ellinghausen (WindSpark) der enveco GmbH vom 12.09.2025 

17. Gutachten zur Standorteignung von WEA am Standort Ellinghausen der Fluid & Energy 
Engineering GmbH & Co. KG, Referenz-Nr.: 2025-B-138-P3-R0.1 vom 22.01.2026 

18. Gutachten zu Risiken durch Eiswurf und Eisfall am Standort Ellinghausen von der Fluid 
& Energy Engineering GmbH & Co. KG, Referenz-Nr.: 2025-B-138-P4-R0 vom 
25.09.2025 
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19. Die Stellungnahmen der beteiligten Fachbehörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, die zum Zeitpunkt der Auslegung vorlagen. 
 

 
Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung und die zugehörigen Antragsunterlagen liegen im 
Zeitraum vom Montag, den 30.03.2026 bis Montag den, 29.04.2026 aus bei der 

Stadt Hagen 
Gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen, 
Schwerter Straße 168 
58099 Hagen 
 
Für einen Termin für die Einsicht wenden Sie sich an: 
 
E-Mail: mahmut.ersanli@stadt-hagen.de 
Tel.: 02331/207-4783 

Entstehende Kosten durch Einsichtnahme in die Antragsunterlagen können nicht erstattet 
werden. 

Darüber hinaus sind die Unterlagen auf der nachfolgenden Internetseite der 
Genehmigungsbehörde bereitgestellt und können dort unter folgendem Link abgerufen 
werden: 

https://www.hagen.de/aus-dem-rathaus/fachbereiche-und-aemter/fachbereiche-a-
z/umweltamt/#immissionen-und-gewerbe 

 

Einwendungen 

Einwendungen gegen das Vorhaben können vom 30.03.2026 bis zwei Wochen nach Ablauf 
der Auslegungsfrist, also bis zum 14.05.2026, schriftlich oder elektronisch bei der 
Gemeinsamen Unteren Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen, 
Schwerter Str. 168, 58099 Hagen, E-Mail: guub-bodoha@stadt-hagen.de, erhoben werden 
(unter Angabe des Aktenzeichens: 913.0004/25/1.6.2-Ers).  

Die Einwendungen müssen den Namen und die volle leserliche Anschrift des Einwenders 
tragen.  

Gemäß § 12 Abs. 2 der 9. BImSchV sind die Einwendungen dem Antragsteller und, soweit sie 
deren Aufgabenbereich berühren, den nach § 11 der 9. BImSchV beteiligten Behörden 
bekannt zu geben. Es wird darauf hingewiesen, dass auf Verlangen des Einwenders dessen 
Name und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden sollen, wenn diese zur 
ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind. 

Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Der Ausschluss 
von Einwendungen gilt nicht in gerichtlichen Verfahren. 
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Erörterungstermin:  

Die Durchführung eines Erörterungstermins wurde nicht beantragt. Auf Grundlage von § 16 
Abs. 1 S. 1 Nr. 5 und § 16 Abs. 1 S. 3 der 9.BImSchV wird auf die Durchführung eines 
Erörterungstermins verzichtet. 

Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann durch eine öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. 

 

Hagen, den 26.03.2026 

 


